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BekanntmachungdesSatzungsbeschlusseszum
BebauungsplanNr.30/III „Weisengasse,3.Änderung“
DerRatderGemeindeHaßlochhat inöffentlicherSitzungam15.05.2024den
Bebauungsplan Nr. 30/III „Weisengasse, 3. Änderung“, gemäß § 10 Abs. 1
Baugesetzbuch(BauGB)alsSatzungbeschlossen.DieserBeschlusswirdhier-
mitgemäß§10Abs.3BauGBöffentlichbekanntgemacht.MitdieserBekannt-
machung tritt der Bebauungsplan Nr. 30/III „Weisengasse, 3. Änderung“ in
Kraft.
Der Bebauungsplan schafft die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zumBau von zweiMehrfamilienhäusern auf dem FlurstückNr. 322, Gemar-
kungHaßloch, zwischenKrämergasseundWeisengasse.DiegenauenGren-
zensinddemnachfolgendabgedrucktenAusschnittausderAutomatisierten
Liegenschaftskartezuentnehmen.

JedermannkannabsofortdenBebauungsplanunddieBegründungbeider
GemeindeverwaltungHaßloch,Rathausplatz1,Bauverwaltung,Zimmer208,
währendderallgemeinenDienststundeneinsehenundüberdenInhaltAus-
kunft verlangen.
Hinweise:
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die
Rechtsfolgendes§215Abs.1BauGBwirdhingewiesen.
Unbeachtlichwerdendemnach
1. einenach§214Abs.1Satz1Nr.1bis3BauGBbeachtlicheVerletzungder

dortbezeichnetenVerfahrens-undFormvorschriften,
2. eineunterBerücksichtigungdes§214Abs.2BauGBbeachtlicheVerlet-

zungderVorschriftenüberdasVerhältnisdesBebauungsplansunddes
Flächennutzungsplans,

3. nach§214Abs.3Satz2BauGBbeachtlicheMängeldesAbwägungsvor
gangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlichgegenüberderGemeindeunterDarlegungdesdieVerletzungggf.
begründendenSachverhalts geltendgemachtworden sind.Dies gilt gemäß
§ 215 Abs. 1 Satz 2 BauGB entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGBbeachtlichsind.
Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile könnengemäß§44Abs. 3 Satz 1und2BauGBgeltend
gemacht werden. Der Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 44 Abs. 4
BauGB, wenn die Fälligkeit des Anspruches nicht innerhalb von drei Jahren
nachAblaufdesKalenderjahres, indemdieVermögensnachteileeingetreten
sind,herbeigeführtwird.
Diese Satzung gilt gemäß § 24 Abs. 6 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chungals vonAnfangangültig zustandegekommen,wenn sie unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist. Dies gilt nicht,
wenn
1. dieBestimmungenüberdieÖffentlichkeitderSitzung,dieAusfertigung

oderdieBekanntmachungderSatzungverletztwordensind,oder
2. vorAblaufderEinjahres-FristdieAufsichtsbehördedenBeschlussbean-

standetoderjemanddieVerletzungderVerfahrens-oderFormvorschrif-
ten gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Darlegung des die Ver-
letzung ggf. begründenden Sachverhalts schriftlich geltend gemacht
hat. Die Schriftformkanndurchdie elektroni­sche Formersetztwerden.
In diesem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und an
dieE-MailAdressegv-hassloch@poststelle.rlp.dezusenden.

Hat jemandeine VerletzungnachNr. 2 geltendgemacht, so kannauchnach
AblaufderEinjahres-Frist jedermanndieseVerletzunggeltendmachen.
Haßloch,den16.05.2024,gez.CarstenBorck,ErsterBeigeordneter

Rechtsverordnung
zur Freigabe von einem verkaufsoffenen Sonntag in der Gemeinde Haß-
lochausAnlassdesAndechserBierfestesam22.09.2024
aufgrunddes§10Ladenöffnungsgesetzvom21.11.2006(GVBlS.351)zuletzt
geändertdurchArt.10desGesetzesvom22.12.15(GVBl.S.461)  i.V.m.§3der
Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und
des technischen Gefahrenschutzes (AGSchZuVO) vom 24.04.2012 (GVBl. S.
147), zuletzt geändert durch § 68 desGesetzes vom06.10.2015 (GVBl S. 283)
wird fürdieGemeindeHaßloch folgendeRechtsverordnungerlassen:

§1
(1)DieVerkaufsstellen inderGemeindeHaßlochdürfenausAnlassder
inderZeitvon13.00Uhrbis18.00Uhr geöffnetwerden.
(2)DieOffenhaltungderVerkaufsstellendarfnur imOrtszentrumerfolgen.

§2
(1)WerdenandemverkaufsoffenenSonntagArbeitnehmerlängerals3Stun-
den beschäftigt, so sind diese an einemWerktag derselbenWoche ab 13.00
Uhr von der Arbeit freizustellen. Statt an einemNachmittag darf die Freizeit
amSamstag -oderMontagvormittagbis14.00Uhrgewährtwerden.
(2)Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen seinmuss,
darfdieFreizeitdenArbeitnehmernnichtgewährtwerden.
(3) Jugendliche,werdendeundstillendeMütterdürfennichtbeschäftigtwer-
den.

§3
DieArbeitgeberhabeneinVerzeichnisüberNamen,Geburtsdaten,Beschäf-
tigungsart und -dauer der am Sonntag beschäftigten Arbeitnehmer und
überdiediesengewährtenErsatzfreizeit zu führen.

§4
Ein Abdruck dieser Verordnung ist an geeigneter Stelle in der Verkaufsstelle
auszulegenoderaufzuhängen.

§5
Zuwiderhandlungengegen§1Abs. 2, §2Abs. 1und2, §3und§4dieserVer-
ordnungwerden als Ordnungswidrigkeit nach § 24 des Ladenschlussgeset-
zes geahndet. Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Ju-
gendlichewerden als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 Jugendar-
beitsschutzgesetzvom12.04.1976(BGBl.I,S.965),zuletztgeändertdurchArt.
3Gvom12.Dezember2019 (BGBl. I S. 2522,2540)geahndet.
DieBeschäftigungwerdenderundstillenderMütteramSonntagwirdnach§
21Abs.1Nr.3desMutterschutzgesetzes i.d .z. Zt.gültigenFassungverfolgt.

§6
DieseRechtsverordnungtritt amTagenach ihrerVerkündung inKraft.
Siegiltnur fürden22.09.2024.
Haßloch,den 23.05.2024
(TobiasMeyer )Bürgermeister


